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Planunterlage

Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 1. November 2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom

Zeichenerklärung
Festsetzungen

3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990, geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021.

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Sonstige Festsetzungen

z.B.

Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise

als Höchstmaß Oberkante (DHHN 2016)
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Grundflächenzahl z.B. GRZ

Abweichende Bauweise a

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen

(§ 19 BauNVO)

(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

(gemäß textl. Festsetzung 2.1)

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastenden Flächen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und Erhaltung

Zweckbestimmung: Solarpark
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F
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Verfahrensvermerke

Bürgermeister
.............................................Letschin, den ....................................

Bürgermeister
.............................................Letschin, den ....................................

Bürgermeister
.............................................Letschin, den ....................................

.............................................
Hersteller der Planunterlage

.................., den ....................................

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte durch Veröffentlichung am ............... im Amtsblatt Nr. .... der
Gemeinde Letschin. Die Stelle, bei der der vorhabenbezogene Bebauungsplan auf Dauer während der Dienststunden
von jedermann eingesehen werden kann und über dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, kann der Bekanntmachung
entnommen werden. In der Bekanntmachung ist auch auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und auf die Fälligkeit
und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 12 ist am .................... in Kraft getreten.

Ausfertigung
Es wird bestätigt,dass der Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die textlichen Festsetzungen mit dem hierzu
ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2025 übereinstimmen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan
Nr. 12 wird hiermit ausgefertigt.

Satzungsbeschluss
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Letschin hat in ihrer Sitzung am .................. die vorgebrachten Anregungen der
Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange abgewogen und den
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 12 gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde im gleichen Beschluss gebilligt.

Katastervermerk
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters (06.03.2025) und weist die planungsrelevanten
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrechtlichen
Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

.............................................

Aufstellungsbeschluss
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Letschin hat in ihrer Sitzung am 29.08.2023 die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 12 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist am 06.10.2023 ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Letschin, den ....................................
Bürgermeister

1.1

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Absatz 5 und 9 BauNVO

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

1.2

Grünfestsetzungen4.

2.

2.1

Bauweise

Das Sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung
„Solarpark" dient gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO der Errichtung und
dem Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen. Im Sonstigen
Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung "Solarpark" sind
folgende Nutzungen und Anlagen zulässig:
- die Errichtung und der Betrieb baulicher Anlagen zur

Stromerzeugung aus Solarenergie (Photovoltaik)
- die Errichtung und der Betrieb baulicher Anlagen zur Strom-

speicherung Anlagen zur Stromspeicherung;
- die für die betrieblichen Zwecke erforderlichen Nebenanlagen

(Betriebs- und Transformatorgebäude) sowie Anlagen und
Unterstände für Tiere, die der Grünpflege des Gebietes dienen,

Die zulässige Grundflächenzahl im sonstigen Sondergebiet (SO)
mit der Zweckbestimmung "Solarpark" beinhaltet die gesamte
von den Solarmodulen und den Nebenanlagen überdeckte
Fläche. Erforderliche Parkstellflächen und sonstige befestigte
Flächen sind in die Grundflächenzahl ebenfalls einzurechnen.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Absatz 2 Nr. 1 BauNVO

Für das Sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung
"Solarpark" wird als abweichende Bauweise festgesetzt: bauliche
Solaranlagen sind unter Einhal-tung eines Zwischenabstandes der
Solarmodulreihen zueinander von mindestens 3,5 m zulässig.
Rechtsgrundlage in Analogie zu: § 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 22 Absatz 4 BauNVO

4.1

3.

3.1

Überbaubare Grundstücksflächen

Nebenanlagen im sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweck-
bestimmung "Solarpark" sind nur innerhalb der eingetragenen
Baugrenzen zulässig. Dies gilt nicht für Einfriedungen und Wege.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 23 Absatz 5 BauNVO

1.3 Im sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung
"Solarpark" ist ein Mindestabstand von 0,8 m zwischen der
Unterkante der Solarmodule und der natürlichen
Geländeoberkante einzuhalten.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Absatz 2 Nr. 4 BauNVO

5.1

5. Sonstige Festsetzungen

Im Plangebiet sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur
solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.
Rechtsgrundlage: § 12 Absatz 3a BauGB

Im Planungsgebiet sind die vorhandenen Freiflächen in Extensiv-
grünland umzuwandeln. Aussaat erfolgt mit gebietsheimischem
Saatgut (Ursprungsgebiet 22- Uckermark und Odertal) zwischen
und unterhalb der aufgeständerten Solarmodule.
Rechtsgrundlage: § 1a Absatz 1 BauGB und § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB

5.2 Die Flächen F sind mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der
anliegenden Grundstückseigentümer und -nutzer zu belasten.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 21 BauGB

4.4 Einfriedungen der Photovoltaikanlagen sind mit einer Bodenfreiheit
von mindestens 15 cm zu errichten.
Rechtsgrundlage: § 1a Absatz 1 BauGB und § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB

4.2 Innerhalb der als M1 gekennzeichneten Fläche sind drei Quartiere
für Zauneidechsen zu errichten. Dies hat durch das Einbringen von
Lesesteinhaufen oder Reisig-Haufen mit einer Länge von je 3 m,
einer Breite von ja 1,5 m und einer Höhe von je 0,5 m Höhe zu
erfolgen. Diese Strukturen sind 1 m in den Boden einzulassen und
im Abstand von mindestens 50 m zueinander zu positionieren.
Rechtsgrundlage: § 1a Absatz 1 BauGB und § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB

4.3 Innerhalb der Flächen mit der Bezeichnung A sind 3 m breite
Sichtschutzhecken, ausschließlich aus heimischen Gehölzarten zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Rechtsgrundlage: § 1a Absatz 1 BauGB und § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB
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Hinweis:
Das Plangebiet befindet sich gänzlich im Hochwasserrsisikogebiet
(HQ 200 - Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit; voraus-
sichtliches Wiederkehrintervall mindestens alle 200 Jahre oder bei
Extremereignissen).

ENTWURF
Noch nicht rechtsverbindlich

Zeichnerische Festsetzung

Planverfasser:

vorhabenbezogener
Bebauungsplan Nr. 12
"Freiflächen-Photovoltaikanlage Kienitz-Süd"

Textliche Festsetzungen

Geltungsbereich: Flurstück 37/2, Flurstück 500 der Flur 2 in der Gemarkung Kienitz

Übersichtskarte (ohne Maßstab)

PRÄAMBEL
Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 1

des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Letschin folgende Satzung über

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlage
Kienitz-Süd" bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen

Festsetzungen erlassen.
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